
Windpark Wilhelmshöhe II – Antrag auf Genehmigung nach BImSchG  

10  Abwasser 

 

Im Betrieb der Windenergieanlagen fällt kein Abwasser an. 

 

Sämtliche Platz- und Wegeflächen werden in wasserdurchlässiger Schotterbauweise erstellt. Niederschlags-

wasser wird weder gefasst noch abgeleitet. 

 

Zur geschlossenen Wasserhaltung in der Bauphase vgl. Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung Ka-

pitel 12.7.3. 


